
 
 

Ratsfraktion Bielefeld 

 

Antrag zur SGA-Sitzung am 04.12.2014: 
Einstufung in Regelbedarfsstufe 3 SGB XII 
– Information und Überprüfungsanspruch der Betroffenen 

 
Sehr geehrte Frau Dr. Ober, 
 
analog zum Beschluss des Rates der Stadt Bonn [1] stellt die Ratsfraktion DIE LINKE zur 
nächsten SGA-Sitzung folgenden Antrag: 
 
1. Die Sozialverwaltung schreibt bis Mitte Dezember alle volljährig erwerbsunfähigen Per-
sonen mit Behinderung (ggf. BetreuerInnen), die derzeit Hilfe zum Lebensunterhalt Regel-
bedarfsstufe 3 beziehen und mit anderen einen Haushalt führen, an und weist auf mögliche 
Ansprüche in Konsequenz des Bundessozialgerichts-Urteils vom 23.07.14 hin. 

2. Dem Schreiben wird ein vorformuliertes Überprüfungsgesuch (Muster) der Einstufung in 
die Regelbedarfsstufe beigefügt, das bei fristwahrender Rückübersendung an die Stadt auch 
mögliche Nachzahlungsansprüche für das Jahr 2013 sichert. 
 
Begründung: 

Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 23.07.2014 entschieden, dass die generelle Ein-
stufung von volljährigen erwerbsunfähigen Personen mit Behinderung, die bei Angehörigen 
leben, in die Regelbedarfsstufe 3 diese unzulässig benachteiligt. In drei Verfahren (Akten-
zeichen: B 8 SO 14/13 R; B 8 SO 31/12 R; B 8 SO 12/13 R) führte das Gericht aus, dass 
grundsätzlich ein Anspruch auf den vollen Regelsatz nach der Regelbedarfsstufe 1 in Be-
tracht komme: 

 „Für die Zuordnung zur Regelbedarfsstufe 1 ist damit nicht entscheidend, dass ein eigener 
Haushalt vollständig oder teilweise geführt wird; es genügt vielmehr, dass der Leistungsbe-
rechtigte einen eigenen Haushalt gemeinsam mit einer Person - gegebenenfalls mit Eltern 
oder einem Elternteil - führt, die nicht sein Partner ist. Lediglich wenn keinerlei Haushalts-
führung beim Zusammenleben mit einer anderen Person festgestellt werden kann, ist ein 
Anwendungsfall der Regelbedarfsstufe 3 denkbar. (…) 
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http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/14/1412899.htm


Anknüpfungspunkt für die Qualifizierung einer gemeinsamen Haushaltsführung beim Zu-
sammenleben von erwachsenen Personen ist dabei nicht die individuelle Fähigkeit der Mit-
glieder der Haushaltsgemeinschaft, einen Haushalt auch ohne Unterstützungsleistungen ei-
nes anderen allein meistern zu können; vielmehr ist ausreichend die Beteiligung an der 
Haushaltsführung im Rahmen der jeweiligen geistig-seelischen und körperlichen Leistungs-
fähigkeit. Ansonsten würden bestimmte Lebens- und Wohnformen schlechter gestellt als 
andere, ohne dass hierfür eine sachliche Rechtfertigung ersichtlich wäre.“ (BSG, Medienin-
formation Nr. 20/14)[2] 

 Die schriftliche Urteilsbegründung des BSG wurde noch nicht veröffentlicht und ist auch 
erst kurz vor Jahresende zu erwarten. Bis dahin sind die Ämter gehalten, grundsätzlich wei-
ter nach alter Einschätzung vorzugehen und Widersprüche und Überprüfungsanträge ruhig-
zustellen (BMAS-Rundschreiben v. 08.08.14)[3]. 

 Ungeachtet, in welchem Umfang das Urteil die Einstufung in Regelbedarfsstufe 3 letztlich 
für rechtswidrig erachtet, führt die Veröffentlichung des schriftlichen Urteils gegen Jahres-
ende sowie die darauf erst folgende Umstellung der Verwaltungspraxis dazu, dass mögliche 
Rückforderungsansprüche für das Jahr 2013 mit Beginn des Jahres 2015 erlöschen (§ 116a 
SGB XII). 

 Um sicherzustellen, dass mögliche Anspruchsberechtigte so gut wie möglich informiert 
werden und rechtzeitig vor Ablauf des Jahres ihre Ansprüche auch für 2013 noch geltend 
machen können, sollte die Stadt alle Betroffenen informieren. 

[1] http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/14/1412899.htm 
 
[2] http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=ps&Datum=2014&nr=13478&pos=0&anz=20 
 
[3] Z.B. unter www.lebenshilfe.de/wData/downloads/BMAS-Rundschreiben-RBS-3.pdf 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marlis Bußmann 
Ratsmitglied 
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